
Bedingungen für die Förderung von Wirtschaftsgütern bei fehlender Identität 

von Investor und Nutzer 

Die Förderung von Wirtschaftsgütern, die im Rahmen 

einer entgeltlichen Nutzungsvereinbarung zwischen 

Investor und Nutzer von diesen genutzt werden, ist 

unter folgenden Bedingungen zulässig: 

1. Bei gewerblichen Vermietern bzw. Verpächtern 

sind nur die in der Steuerbilanz aktivierten  

Anschaffungs-  oder Herstellungskosten des zur 

Nutzung überlassenen Objekts förderfähig. 

2. Die Nutzungsvereinbarung muss vorsehen, dass 

der Zuschuss in vollem Umfang auf das Nut- 

zungsentgelt angerechnet wird. 

3. Die  Gewährung   eines  Zuschusses   ist  davon 

abhängig, dass der Investor und der Nutzer die 

gesamtschuldnerische   Haftung   für   eine   evtl. 

Rückzahlung   des   Zuschussbetrages   überneh- 

men. Die gesamtschuldnerische Haftung des In- 

vestors kann entsprechend der Weitergabe des 

Fördervorteils an den Nutzer reduziert werden. 

4. Der Antrag auf Gewährung des Zuschusses ist 

vom Nutzer unter Zugrundelegung eines verbind- 

lichen Angebots des Investors auf Abschluss ei 

nes Nutzungsvertrages zu stellen. In diesem Ver- 

trag sind anzugeben: 
 

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten des 

Objekts, 

- die Nutzungszeit, 

- das Nutzungsentgelt sowie 

- etwa vereinbarte Verlängerungsoptionen. 

5. Die   Nutzung   der  geförderten   Wirtschaftsgüter 

muss unmittelbar nach Herstellung bzw. Anschaf- 

fung der Wirtschaftsgüter erfolgen. 

Der Bewilligungsbescheid ist unter folgenden Bedin-

gungen zu erteilen: 

- Durch eine Neukalkulation des Nutzungsent- 

gelts wird der gewährte Zuschuss zur Absen- 

kung der Anschaffungs- und Herstellungskosten 

des Objekts unter Verminderung des Nutzungs- 

entgelts verwendet. 

- Das  geförderte Wirtschaftsgut  muss für die 

Dauer der vereinbarten Nutzungsüberlassung, 

mindestens jedoch fünf Jahre in der Betriebs- 

stätte nach Abschluss des  Investitionsvorha- 

bens des Nutzers eigenbetrieblich genutzt wer 

den. 

 


